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1
Dicnstrrachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich mit Allerhöchster
Entschließung vom 3 . Dezember d . I . gnädigst bewogen gefunden, den von der Kirchen¬
gemeinde Betberg aus den sechs ihr bezeichneten Bewerbern gewählten und präsentierten
Hausgeistlichen Friedrich Issel in Freiburg zum Pfarrer in Betberg zu ernennen .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben mit Allerhöchster Staats -
ministerial -Entschließung vom 7 . Dezember d . Js . gnädigst geruht , den evangelischen
Hausgeistlichen am Landesgefängnis in Mannheim Pfarrer Georg Sältzer in gleicher
Eigenschaft an das Landesgefängnis in Freiburg zu versetzen.

Der evangelische Stadtvikar Ernst Friedrich Wilhelm Arnold Schlömann in
Karlsruhe ist vom Königlich Preußischen Kriegsministerium unterm 11 . Dezember d . I .
zum Königlich Preußischen Divisionspfarrer der 29 . Division mit dem Wohnsitz in
Freiburg ernannt worden .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich mit Allerhöchster
Entschließung vom 16 . Dezember d - I . gnädigst bewogen gefunden, den von der Kir¬
chengemeinde Neckarbischofsheim aus den fünf aufgetretenen Bewerbern gewählten und
präsentierten Pfarrer der II . evang . Stadtpfarrei in Neckarbischofsheim Adolf Schmitt -

henner zum Pfarrer der I . evang . Stadtpfarrei daselbst zu ernennen .
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s.
Versetzung

von Paftorationsgeistlicherr , Pfarrverwaltern und Vikaren .
Stadtvikar Schenck von Freiburg als Pfarrverwalter nach Sandhaufen .
Pastorationsgeistlicher Friedrich Riehm von Meersburg als Pfarrverwalter nach

Hesfelhurst. «
Stadtvikar Schulz von Pforzheim als Pfarrverwalter nach Neckarelz .

„ Mühlhäußervon Mannheim als solcher nach Karlsruhe .
„ Mertz von Lörrach als Pfarrverwalter nach Bahlingen .

Pastorationsgeistlicher Faißt von Philippsburg als Stadtvikar nach Pforzheim .
Pfarrverwalter Rapp von Villingen als Pastorationsgeistlicher nach Philippsburg .
Vikar Raupp von Müllheim als Stadtvikar nach Freiburg .
Pfarrverwalter Fidel von Dossenbach als solcher nach Ottoschwanden .
Vikar Kieffer von Sandhaufen als Vikar zur Versehung der Pfarrei nach Gutach .
Vikar Ko pp ert von St . Georgen als Stadtvikar nach Eppingen .
Pastorationsgeistlicher Lic . K . Kühner von St . Blasien als Stadtvikar nach Konstanz .
Vikar Ehrlh von Brötzingen als solcher nach Neunkirchen und dann nach Hei¬

delsheim.
Stadtvikar Julius Schmidt von Schopfheim als solcher nach Lörrach .
Vikar Heinrich Nie hm von Offenburg als Pastorationsgeistlicher nach Meersburg .

„ Nickles von Ichenheim als solcher nach Teutschneureuth .
„ G . Maier als solcher nach Nassig .
„ A . F . Müller als solcher von Walldorf nach Liedolsheim .
„ Leib als solcher nach Legelshurst und von da als Pfarrverwalter nach

Dossenbach .
„ Käß von Weitenau als solcher nach Ichenheim .
„ Heeß als solcher nach Gondelsheim .
„ SPrenger von Schwetzingen nach Karlsruhe zur Dienstleistung im Se¬

kretariat des Oberkirchenrats .
„ Alb . Ludwig als solcher nach Kehl .
„ Böhmerle von Grenzach als Stadtvikar nach Mannheim .

Renner von Lahr als solcher zur Versehung der Pfarrei nach Villingen .
„ Öttinger von Rinklingen als solcher zur Versehung der Pfarrei nach

Blanfingen .
„ Weiß als solcher nach Hohensachsen.
„ Bauer von Teutschneureuth als solcher nach Weitenau .
„ Britsch von Laufen als solcher nach Wolfenweiler .
„ Niedderer von Weiler als solcher nach Brötzingen .
„ Leich tlen von Meckesheim als solcher nach Schwetzingen.

Kandidat Schember als Vikar nach Rinklingen .
„ vr . Hartmann als Vikar nach Offenburg .
, Ackermann „ „ „ Müllheim .
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Kandidat Stern als Vikar nach Denzlingen .
V Höflich als Vikar nach Lahr .
a Kern Walldorf .
V H egemann Obrigheim .

Lamerdin Eberbach.
Bock Weiler (Diöz . Hornberg ) .

„ El ausing // V Heidelsheim u . von da nach Legelshurst .
Fuhr t, ScheMenz.
Wehn „ Schopfheim.
Klar // Hornberg .

„ Zipse „ St . Georgen.
4, Lohrer Gaiberg .

Scharnberger Singen (Diöz . Durlach ) .
Kunz V Meckesheim .
Stengel Grenzach-

3.
Dinsterledigung .

Die etatmäßige Stelle eines evangelischen Hausgeistlichen am Landesgefängnis in
Mannheim mit den in der Abteilung v Ziffer 9 der Gehaltsordnung des Beamten¬
gesetzes bestimmten Bezügen soll wieder besetzt werden.

Die Bewerber haben ihre Meldungen innerhalb 14 Tagen durch ihre Dekanate
beim evang . Oberkirchenrat einzureichen .

4
Todesfall .

Gestorben ist :
am 7 . Dezember 1892 : Wilhelm Kalchschmidt , Dekan und Pfarrer a . D .

Don Thiengen .

Zur Nachricht .
Dem gegenwärtigen Verordnungsblatt liegt für die Pfarrämter ein Prospekt bei

über einen Koch- und Haushaltungskursus , welchen Ihre Königliche Hoheit die Groß¬

herzogin im Laufe dieses Winters für Töchter aus gebildeten Ständen einzurichten
beabsichtigt. Es wird dieser Prospekt den Geistlichen zur Beachtung und geeigneten
Weiterverbreitung empfohlen .
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Zur Nachricht .
Bei der Expeditur des evang . Oberkirchenrats können folgende Drucksachen zu den beigesetzten Preisen bezogen

werden:
1 . Das Kirchenrecht der vereinigten evang.-Prot . Kirche im Großherzogtum Baden von G . Spohn , und zwar:

die zweite Abteilung (Kirchenverwaltung) von 1875 7 50 ^
2 . Das Kirchenbuch, II . Auflage , ungebunden für . 6 — A

3 . Der dritte Teil desselben , ungebunden für . 1 „ — „
4. Kirchenverfassung , das Stück zu . — „ 40 ,
5 . Die Impressen zur Aufstellung der statistischen Nachweisungen für die Diözesansynoden ,

das Stück zu .
6 . Die Vorschriften für die Verwaltung und das Rechnungswesendes örtlichen evang. Kirchen-

Vermögens (portofrei zugesendetl zu .
7 . Die Impressen zu den Formularen dieser Vorschriften, für Voranschlag, Anweisbuch , Kasse¬

buch , Rechnung , Hinterlegungsschein und Inventar , das Buch von 20 Bogen zu .
8 . Die Impressen für die Übersichtstabellen der Dekanate über den Religionsunterricht an

den Volksschulen in den Diözesen und zwar Kopfbogen, das Stück zu . . . .
Einlagebogen, das Smck zu .
für die Mitteilungen der Dekanate an die Gr . Kreisschulvisitaturen über Vornahme der
Religionsprüfungen , das Stück zu . . . . -

S . Impressen für die Dekanate zu Bescheiden auf Religionsprüfungen , das Stück zu .
für Prüfungsnoten , das Stück zu .

10. Einzelne Nummern des Gesetzes- und Verordnungsblattes für die vereinigte evangelisch-
protestantische Kirche des Großherzogtums Baden , soweit der Vorrat reicht , das Stück zu

11 . Postkartenformulare für Überweisung Christenlehrpflichtiger, 10 Stück zu . . .

12. Statuten der Witwenkaffe für die geistlichen Diener der vereinigten evangelisch -protestan-
tischen Kirche im Großherzogtum Baden zu .

13 . Sammlung der für die evang. Kirchengemeindenim Großherzogtum Baden geltenden Vor¬
schriften über die Besteuerung für örtliche kirchliche Bedürfnisse nebst Anhang, enthaltend
die Abänderungsverordnungen vom 28 . Mai 1886 und vom 13. Oktober 1890 zu den
Rechnungsvorschriftenvom 21 . September 1875 (portofrei zugesendet ) zu

14 . Die besondere Ausgabe des unter Ziffer 13 bezeichneten Anhangs , soweit der Vorrat reicht,
(portofrei zugesendet ) zu .

15. Die Bekanntmachung des evangelischen Oberkirchenrats vom 28 . April 1891 , den Einzug,
die Betreibung und die Verjährung der Kirchensteuer für örtliche kirchliche Bedürfnisse
betr. , (portofrei zugesendet ) zu .

16. Formulare zu den Bedingungen für die Bewerbung um Orgelarbeiten (Anl . II der
^Orgel-

bauverordnung) , sowie zu Örgelbauverträgen (Anl . III der Orgelbauverordnung) , das Stück zu

— » 5 «

- . 60 .

- - 60 „

. » 6 ,
- ü „

» 2 »- . 5 .- . 5 .
- „ 20 „

„ 10 .

^ » 20 ,

„ 00 .
- . 10 .

» 20 .

,, 0 .

Bei Jmpressenbestcllung empfiehlt es sich , zur Kostcnersparung nicht unter 20 Bogen zu verlangen , wobei

Impressen verschiedener Art abgegeben werden können , sowie den Kostenbetrag mit Zuschlag des durch die Impressen-

sendung erwachsenden Portos der Bestellung in Briefmarken beizulegen. Das Porto beträgt für ein Buch 10 A

Auf die portofreie Zusendung der Drucksachen O .Z . 6, 13, 14 und 15 wird nochmals ausdrücklich
aufmerksam gemacht.

Kapitalzusageschein (neue) sind durch I . I . Reiff in Karlsruhe zu beziehen . 1 Buch — 25 Bogen für 75 ^
und SO A Porto .

DM- Die Pcrikopen find z . Zt . nicht vorrätig .

Druck vo» I . I . Reiff in Karlsruhe.
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